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E.  Regelungen zur Stipendienvergabe 
 

I. Bewerbungsvoraussetzungen  
 

Bewerben können sich regulär eingeschriebene Studierende (in Bachelor-, Master-, Dip-
lom-, Magister-, Staatsexamensstudiengängen usw.) deutscher Hochschulen, die die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sowie Personen, die Deutschen gemäß § 8 Ab-
satz 1 Ziffer 2 ff., Absatz 2, 2a und 3 BAföG gleichgestellt sind. Dabei handelt es sich um 
folgende Personen (dies sind Personen, die eine grundsätzliche BAföG-
Bezugsberechtigung besitzen, was sich entweder aus einer sogenannten BAföG-
Bezugsberechtigungsbescheinigung, aus dem Aufenthaltstitel oder einer Bescheinigung 
der zuständigen Ausländerbehörde ergibt): 
 

• heimatlose Ausländer, 
 

• anerkannte Flüchtlinge, 
 

• Inhaber einer Niederlassungserlaubnis, 
 

• Inhaber einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EG, 
 

• Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder 2, den §§ 
23a, 25 Abs. 1 oder 2, den §§ 28, 37, 38 Abs. 1 Nr. 2, § 104a des Auf-
enthaltsgesetzes (AufenthG) bei ständigem Wohnsitz in Deutschland, 
 

• Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3, Abs. 4 Satz 2 oder Abs. 
5, § 31 AufenthG bei ständigem Wohnsitz in Deutschland und einem Auf-
enthalt von mindestens vier Jahren, 
 

• Ehegatten und Kinder von Ausländern mit Aufenthaltstitel, wenn sie selber ei-
ne Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 30, 32, 33 oder 34 AufenthG besitzen, 
ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben und gegebenenfalls (je nach 
Aufenthaltstitel des Ehepartners bzw. der Eltern) einen Aufenthalt von mindes-
tens vier Jahren nachweisen können, 
 

• Ausländer, die als Ehegatten oder Kinder von EU- und EWR-
Staatsangehörigen ein Recht auf Einreise und Aufenthalt haben, 
 

• Studierende aus EU- und EWR-Ländern, die in Deutschland bereits vor Auf-
nahme des Studiums in einer mit dem Studium in inhaltlichem Zusammen-
hang stehenden Tätigkeit gearbeitet haben, 
 

• Studierende aus EU- und EWR-Ländern mit Daueraufenthaltsrecht, 
 

• Ausländer, die selbst vor Aufnahme ihres Studiums fünf Jahre oder deren El-
tern während der letzten sechs Jahre vor dem Studium mindestens drei Jahre 
rechtmäßig in Deutschland erwerbstätig waren. 

 
In diesem Zusammenhang gilt der Wortlaut des Gesetzes, zu finden unter: 
  
www.das-neue-bafoeg.de 
 
Darüber hinaus soll eine Förderung nur dann erfolgen, wenn der Lebensmittelpunkt der 
Studierenden in Deutschland liegt und die begründete Erwartung besteht, dass die Stu-
dierenden nach ihrem vorübergehenden Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurück-
kehren.  
 


